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Da ist mehr für Sie drin!

Ihre Gleichstellungsbeauftragten für Grasberg, Lilienthal und Worpswede



VORWORT

„Brutto für Netto“ hört sich für viele 
Menschen besonders attraktiv an. 
Wer zahlt schon gerne Steuern und 
Sozialabgaben? Deshalb sind Mini­
jobs bei vielen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sehr beliebt. 
Doch bedenken Sie: In vielen Fällen 
ist ein Minijob nicht empfehlenswert, 
besonders, wenn Sie keine anderen 
eigenen Einkünfte haben. Alters­
armut ist vorprogrammiert, wenn 
Sie über einen längeren Zeitraum 
nur einen Minijob ausüben. Für 10 
Jahre Arbeit im Minijob bei 450 EUR 
erhalten Sie kaum mehr als 45 EUR 
Rente im Monat. Arbeitslosengeld, 
Kurzarbeitergeld und auch Kinder­
krankengeld bekommen Sie nicht 
für Ihren Minijob.
Für Studierende, Rentnerinnen 
und Rentner kann der Minijob aber 
durchaus sinnvoll sein. 

In ganz Deutschland gilt ein gesetz­
licher Mindestlohn. Dieser beträgt 

derzeit 9,50 EUR. Ausdrücklich müs­
sen die 9,50 EUR auch den Beschäf­
tigten im Minijob gezahlt werden. Es 
gibt nur wenige Ausnahmen. 

Übrigens: Unternehmen tragen 
für einen Minijob in der Regel eine 
höhere Abgabenlast, als für einen 
„normalen“ Arbeitsplatz. Kosten­
ersparnisse haben manche Arbeit­
geberinnen bzw. Arbeitgeber nur 
dadurch, dass sie Ihnen Leistungen 
wie z. B. bezahlten Urlaub oder 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
nicht gewähren, also gegen Gesetze 
verstoßen.

Minijobs erscheinen zunächst un­
kompliziert, doch es gibt viele Rege­
lungen, die beachtet werden müs­
sen. Wenn Sie unsicher sind, lassen 
Sie sich beraten. Im Anhang dieser 
Broschüre finden Sie viele nützliche 
Adressen.



Teilzeitbeschäftigte dürfen gegen­
über Vollzeitbeschäftigten nicht 
benachteiligt werden, das ist ganz 
klar gesetzlich festgelegt: Nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (s. 
Anhang) darf die Arbeitgeberin/ 
der Arbeitgeber Teilzeitbeschäf­
tigte nicht wegen der Teilzeitarbeit 
gegenüber Vollzeitbeschäftigten 
unterschiedlich behandeln, es sei 
denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung recht­
fertigen. Das Vorliegen eines gering­
fügigen Beschäftigungsverhältnisses 
(Minijob) ist kein sachlicher Grund, 
so dass alle arbeitsrechtlichen Re­
gelungen und Vorschriften auch 
hier anzuwenden sind. Da in Mini­
jobs überwiegend Frauen arbeiten, 
sehen die Gerichte in einer Benach­
teiligung dieser Arbeitnehmerinnen 
häufig auch eine mittelbare Diskri­
minierung von Frauen, die gesetz­
lich verboten ist.

Die folgenden Seiten sollen Sie über 
die wichtigsten Regelungen des 
Steuerrechts und aus dem Bereich 
der Sozialversicherung sowie viele 
Rechte informieren, von denen Sie 
vielleicht glauben, dass sie Ihnen 
nicht zustehen:

•	 Arbeitsvertrag
•	 gesetzlicher Mindestlohn
•	 tarifliche Bezahlung
•	 Feiertagsvergütung
•	 Erholungsurlaub
•	 Urlaubs-, Weihnachtsgeld
•	 Lohnfortzahlung im 
•	 Krankheitsfall
•	 Kündigungsschutz
•	 gesetzliche Unfallversicherung
•	 Rentenversicherung
•	 Riesterförderung
•	 Insolvenzgeld
•	 Mutterschaftsgeld

Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Ar­
beitgeber sind diese Rechte häufig 
nicht bekannt, vor allem, wenn Sie in 
einem Kleinbetrieb tätig sind. Dann 
sollten Sie diese Broschüre an die 
Betriebsleitung weitergeben.

Bitte beachten Sie:
Diese Broschüre enthält allgemeine 
wichtige Informationen. Eine auf Ihre 
persönlichen Fragen zugeschnittene 
Beratung erhalten Sie z. B. beim Fi­
nanzamt, Steuerberatungsbüro, bei 
der Krankenkasse oder der Arbeits­
agentur.

Als „geringfügig beschäftigt“ gelten 
Sie nach dem Sozialgesetzbuch, 

1.     wenn Sie nicht mehr als 450 
EUR im Monat verdienen.

2.     wenn die Beschäftigung in­
nerhalb eines Jahres auf längstens 
drei Monate oder 70 Arbeitstage 
begrenzt ist. Auf diese sogenannte 
„kurzfristige Beschäftigung“ wird 
in dieser Broschüre nur am Rande 
eingegangen. Es gibt dazu sehr viele 
spezielle Regelungen.

Mehrere geringfügige Beschäfti­
gungen nach Punkt 1 werden zu­
sammengerechnet. Wenn damit 
die 450-Euro-Grenze überschritten 
wird, entfallen die Sonderregelun­
gen nach dem 450-Euro-Gesetz: 
Es handelt sich um „normale“ 
Beschäftigungen mit voller Sozial­
versicherungspflicht. Bis zu einem 
Verdienst von 1300 EUR müssen Sie 
selbst einen eingeschränkten Ren­
tenversicherungsbeitrag, die Arbeit­
geberin/ der Arbeitgeber den vollen 
Beitrag bezahlen.

 

Eine geringfügige Beschäftigung 
können Sie neben einem Hauptbe­
ruf wahrnehmen, ohne dass Ver­
sicherungspflicht besteht. Für jede 
weitere geringfügige Beschäftigung 
neben dem Hauptjob besteht aller­
dings volle Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherungspflicht, auch 
wenn Sie mit mehreren Minijobs 
die 450-Euro-Grenze nicht über­
schreiten. Nur von der Arbeitslosen­
versicherung sind auch die weiteren 
Beschäftigungen ausgenommen.

Manche gemeinnützige Arbeitgebe­
rinnen oder Arbeitgeber kombinie­
ren auch die sogenannte „Übungs­
leiter- oder Ehrenamtspauschale“ 
(§ 3 Nr.26 Einkommensteuergesetz) 
mit dem Minijob. Das ist zulässig. 
Achten Sie in diesem Fall unbedingt 
darauf, dass die Pauschale auf alle 
Jahresmonate verteilt wird. Lassen 
Sie sich ggf. beraten.

Wann ist Ihr 
Job ein Minijob?

Auch für Sie 
gilt das 

Arbeitsrecht!



Grundsätzlich ist zu empfehlen, 
einen schriftlichen Arbeitsvertrag 
abzuschließen[1]. Doch auch mündli­
che Arbeitsverträge sind schriftli­
chen gleich zu setzen. Sollte es zu 
Meinungsverschiedenheiten zwi­
schen Ihnen und Ihrem Betrieb kom­
men, welche Leistungen vereinbart 
waren, müssten Sie es beweisen. 
Das ist natürlich bei einer nur münd­
lichen Vereinbarung schwieriger 
oder sogar ganz unmöglich.

Schließen Sie daher einen schriftli­
chen Arbeitsvertrag!

Durch das Nachweisgesetz (s. An­
hang) haben Sie sogar einen recht­
lichen Anspruch auf schriftliche 
Festlegung folgender Punkte:

•	 Name und Anschrift der Ver­
tragsparteien

•	 Arbeitsort
•	 Beginn und ggf. Befristung
•	 Bezeichnung der zu leistenden 

Arbeit
•	 Höhe und Zusammensetzung 

der Vergütung
•	 die vereinbarte Arbeitszeit
•	 die Dauer des Erholungsurlaubs
•	 die Kündigungsfristen

•	 die anzuwendenden                 
Tarifverträge

Sollten Sie bisher ohne schriftlichen 
Arbeitsvertrag tätig sein, können Sie 
Ihre Arbeitgeberin bzw. Ihren Arbeit­
geber auffordern, diese schriftlichen 
Angaben zu machen. Einen Monat 
nach Beginn des Arbeitsverhältnis­
ses muss er Ihnen diese aushändi­
gen. Eine E-Mail z.B. reicht nicht.

Sollten Sie vor diesem Schritt zu­
rückschrecken:

Alle in dieser Broschüre aufgeführ­
ten Rechte gelten auch ohne schrift­
lichen Arbeitsvertrag.

Geringfügig Beschäftigte haben 
Anspruch auf anteilig gleichen Lohn 
wie Vollzeitbeschäftigte. Wenn im 
Betrieb generell ein Tarifvertrag an­
gewandt wird oder eine Betriebsver­
einbarung besteht, gelten die Re­
gelungen auch für Sie. Dies bezieht 
sich sowohl auf Monats- als auch 
auf Wochen- und Stundenlöhne. Bei 
einer Tariferhöhung haben Sie dann 
grundsätzlich auch Anspruch darauf. 
Wichtig kann es hierfür sein, dass 
Sie bereits vorab im Arbeitsvertrag 
die Zahl der Arbeitsstunden festge­
legt haben.

Stundenkürzungen aus diesem 
Grunde müssen Sie nicht hinneh­
men.

Diese können jedoch dann sinnvoll 
sein, wenn durch die Lohnerhö­
hung die Geringfügigkeitsgrenze 
überschritten wird, d. h., wenn Sie 
mehr als 450 EUR im Monat ver­
dienen würden und Sie dieses nicht 
wollen.

Sie haben Anspruch 
auf Tariflohn

Warum Sie einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag 

abschließen sollten



Wenn in Ihrem Betrieb kein Tarif­
vertrag gilt, können Sie vom ge­
setzlichen Mindestlohn profitieren. 
Der Mindestlohn beträgt in ganz 
Deutschland einheitlich 9,50 EUR 
(Stand Januar 2021[2]) für Arbeit­
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Es 
ist egal wie groß der Betrieb ist, in 
dem Sie arbeiten. Der Mindestlohn 
gilt auch für Minijobs und Beschäf­
tigungen im Privathaushalt. Auch 
Rentnerinnen und Rentner sowie 
Studierende haben Anspruch auf 
den Mindestlohn.

Jugendliche unter 18 Jahren ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung, 
ehrenamtlich Tätige, manche Prak­
tikantinnen/ Praktikanten sowie 
Langzeitarbeitslose in den ersten 6 
Monaten der Tätigkeit müssen kei­
nen Mindestlohn erhalten. 

Damit die Einhaltung des Mindest­
lohns überprüfbar ist, müssen 
branchenunabhängig die Arbeits­
zeiten für alle geringfügig Beschäf­
tigten nachvollziehbar aufgezeich­
net werden. Nur für Beschäftigte 
im Privathaushalt entfällt dies. Zur 
Arbeitszeit gehören auch Vor- und 
Nachbereitungszeiten, zu denen Sie 

der Arbeitgeber/ die Arbeitgeberin 
verpflichtet. Sie dürfen im Minijob 
maximal rund 47 Stunden im Monat 
arbeiten (Stand Februar 2021), sonst 
wird der Mindestlohn unterschritten.

 Wenn Sie unsicher sind, ob Ihnen 
der Mindestlohn wirklich gezahlt 
wird, machen Sie sich selbst No­
tizen! Ein kleines Heft, in dem Sie 
Datum, Arbeitsbeginn, Pausen und 
Arbeitsende handschriftlich notie­
ren, reicht aus.  Auch eine App fürs 
Handy ist praktisch, es gibt viele An­
gebote in den App Stores.

An dieser Stelle können nicht alle 
Fragen zum Mindestlohn beantwor­
tet werden. Es gibt sehr hilfreiche 
Internetseiten des Bundesarbeits­
ministeriums und des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes zum Min­
destlohn sowie eine Telefonhotline 
(Adressen im Anhang). Zusätzlich 
können Sie dort auch Faltblätter 
und Broschüren anfordern. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Der ge­
setzliche Mindestlohn ist eine Unter­
grenze, die nicht unterschritten 
werden darf. Wenn in Ihrem Betrieb 
ein für Sie günstigerer Tarifvertrag

gilt oder andere Beschäftigte einen 
höheren Stundenlohn bekommen, 
haben auch Sie Anspruch darauf! 

Geringfügig Beschäftigte haben 
Anspruch auf anteilig gleichen Lohn 
wie Vollzeitbeschäftigte. Wenn im 
Betrieb generell ein Tarifvertrag an­
gewandt wird oder eine Betriebsver­
einbarung besteht, gelten die Re­
gelungen auch für Sie. Dies bezieht 
sich sowohl auf Monats- als auch 
auf Wochen- und Stundenlöhne. Bei 
einer Tariferhöhung haben Sie dann 
grundsätzlich auch Anspruch darauf. 
Wichtig kann es hierfür sein, dass 
Sie bereits vorab im Arbeitsvertrag 
die Zahl der Arbeitsstunden festge­
legt haben.

Stundenkürzungen aus diesem 
Grunde müssen Sie nicht hinneh­
men.

Diese können jedoch dann sinnvoll 
sein, wenn durch die Lohnerhö­
hung die Geringfügigkeitsgrenze 
überschritten wird, d. h., wenn Sie 
mehr als 450 EUR im Monat verdie­
nen würden und Sie dieses nicht 
wollen.

Wem nutzt ein 
allgemeinverbindlicher 

Tarifvertrag?

Ihr Anspruch 
auf Mindestlohn



Wenn in Ihrem Betrieb kein Tarif­
vertrag gilt, können Sie vom ge­
setzlichen Mindestlohn profitieren. 
Der Mindestlohn beträgt in ganz 
Deutschland einheitlich 9,50 EUR 
(Stand Januar 2021[2]) für Arbeit­
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Es 
ist egal wie groß der Betrieb ist, in 
dem Sie arbeiten. Der Mindestlohn 
gilt auch für Minijobs und Beschäf­
tigungen im Privathaushalt. Auch 
Rentnerinnen und Rentner sowie 
Studierende haben Anspruch auf 
den Mindestlohn.

Jugendliche unter 18 Jahren ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung, 
ehrenamtlich Tätige, manche Prak­
tikantinnen/ Praktikanten sowie 
Langzeitarbeitslose in den ersten 6 
Monaten der Tätigkeit müssen kei­
nen Mindestlohn erhalten. 

Damit die Einhaltung des Mindest­
lohns überprüfbar ist, müssen 
branchenunabhängig die Arbeits­
zeiten für alle geringfügig Beschäf­
tigten nachvollziehbar aufgezeich­
net werden. Nur für Beschäftigte 
im Privathaushalt entfällt dies. Zur 
Arbeitszeit gehören auch Vor- und 
Nachbereitungszeiten, zu denen Sie 
der Arbeitgeber/ die Arbeitgeberin 
verpflichtet. Sie dürfen im Minijob 

maximal rund 47 Stunden im Monat 
arbeiten (Stand Februar 2021), sonst 
wird der Mindestlohn unterschritten.

 Wenn Sie unsicher sind, ob Ihnen 
der Mindestlohn wirklich gezahlt 
wird, machen Sie sich selbst No­
tizen! Ein kleines Heft, in dem Sie 
Datum, Arbeitsbeginn, Pausen und 
Arbeitsende handschriftlich notie­
ren, reicht aus.  Auch eine App fürs 
Handy ist praktisch, es gibt viele An­
gebote in den App Stores.

An dieser Stelle können nicht alle 
Fragen zum Mindestlohn beantwor­
tet werden. Es gibt sehr hilfreiche 
Internetseiten des Bundesarbeits­
ministeriums und des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes zum Min­
destlohn sowie eine Telefonhotline 
(Adressen im Anhang). Zusätzlich 
können Sie dort auch Faltblätter 
und Broschüren anfordern. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Der ge­
setzliche Mindestlohn ist eine Unter­
grenze, die nicht unterschritten 
werden darf. Wenn in Ihrem Betrieb 
ein für Sie günstigerer Tarifvertrag 
gilt oder andere Beschäftigte einen 
höheren Stundenlohn bekommen, 
haben auch Sie Anspruch darauf!

Es ist besonders günstig für Sie, 
wenn Sie in einem Betrieb beschäf­
tigt sind, für den ein Tarifvertrag für 
„allgemeinverbindlich“ erklärt wor­
den ist. Dann gilt für Sie oder Ihren 
Betrieb der Manteltarifvertrag, auch 
wenn Sie nicht Mitglied der Gewerk­
schaft sind oder der Betrieb nicht 
Mitglied des Arbeitgeberverbandes 
ist.

Ein allgemeinverbindlicher Tarif­
vertrag wirkt wie ein Gesetz. Alle 
Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitge­
ber sind daran gebunden und alle 
Beschäftigten können sich darauf 
berufen. Beim Bundesarbeitsminis­
terium können Sie Auskunft erhal­
ten, ob dieses auf den für Ihren Be­
trieb geltenden Tarifvertrag zutrifft 
(Adressen im Anhang). Beispiele für 
allgemeinverbindliche Tarifverträ­
ge: Gebäudereinigung bundesweit, 
Friseurhandwerk und Gaststätten 
und Beherbergung in vielen Bundes­
ländern.

Außerdem gibt es Mindestlohn-Tarif­
verträge, die (jeweils befristet) für 
allgemeinverbindlich erklärt wurden. 
Das betrifft z. B. die Pflegebranche 

und den Weiterbildungsbereich. Sie 
müssen in diesen Branchen einen 
höheren als den gesetzlichen Min­
destlohn für Ihre Arbeit erhalten.

Die Tarifvertragsparteien, also die 
Gewerkschaft oder der Arbeitgeber­
verband, müssen Ihnen den Tarifver­
trag gegen Kostenerstattung (Ko­
piergebühr, Porto) aushändigen. 

Wenn ein allgemeinverbindlicher 
Tarifvertrag für Sie Anwendung fin­
det, dürfen Sie nicht nur die für Sie 
günstigen Regelungen in Anspruch 
nehmen, Sie sind auch an die Fristen 
gebunden, innerhalb derer Sie Ihre 
Ansprüche anmelden müssen. Die­
se sind in der Regel sehr kurz (z. B. 
zwei Monate). Wenn Sie Ihre fälligen 
Ansprüche nicht innerhalb dieser 
Frist beim Betrieb geltend gemacht 
haben, sind diese verfallen.

In jedem Fall gilt: Informieren Sie 
sich über Ihre Rechte beim Betriebs­
rat oder bei der für Sie zuständigen 
Gewerkschaft. Wenn Sie kein Ge­
werkschaftsmitglied sind, können 
Sie auch von der Arbeitgeberin/ vom 
Arbeitgeber Auskunft verlangen.

Wem nutzt ein 
allgemeinverbindlicher 

Tarifvertrag?

Ihr Anspruch 
auf Mindestlohn



Nach dem Teilzeit- und Befristungs­
gesetz stehen Ihnen alle Leistungen 
zu, die auch Vollzeitbeschäftigte in 
Ihrem Betrieb erhalten. Das heißt, 
Sie haben Anspruch auf Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, wenn der Tarif­
vertrag die Zahlung von Urlaubsgeld 
bzw. Weihnachtsgeld vorsieht

oder
die Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber 
freiwillig Urlaubs- oder Weihnachts­
geld an Vollzeitbeschäftigte im Be­
trieb bezahlt.

In beiden Fällen besteht Anspruch 
auf anteilige Leistung. Entsprechend 
haben Sie Anspruch auf Zahlung 
von vermögenswirksamen Leistun­
gen durch den Betrieb.

Alle Beschäftigten haben einen ge­
setzlichen Anspruch auf bezahlten 
Erholungsurlaub. Während des Ur­
laubs ist das Entgelt weiterzuzahlen, 
das zu zahlen wäre, wenn Sie arbei­
ten würden.

Es gilt: Keine Lohn- und Gehaltsab­
züge bei Urlaub.

Im Tarifvertrag oder im Arbeits­
vertrag ist geregelt, wie lange der 
Urlaub dauert, das sind heutzutage 

meist fünf bis sechs Wochen. Falls 
kein gültiger Tarifvertrag besteht 
und auch im Arbeitsvertrag nichts 
geregelt wurde, haben Sie nach dem 
Bundesurlaubsgesetz einen Min­
destanspruch von 24 Werktagen 
(Samstage werden allerdings mitge­
zählt). Das entspricht einem Jahres­
urlaub von vier Wochen. Schwerbe­
hinderten stehen in jedem Fall fünf 
zusätzliche Tage zu. Regelmäßig 
beschäftigungsfreie Werktage wer­
den mitgezählt.

Beispiel 1
Ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen 
bei einer 5-Tage-Woche ergibt sechs 
Wochen Jahresurlaub.

Angenommen, Sie arbeiten drei 
Tage in der Woche, dann haben Sie 
Anspruch auf 3/5 des Jahresurlaubs, 
also 18 Urlaubstage (sechs Wochen 
Jahresurlaub), bei zwei Arbeitstagen 
pro Woche haben Sie nur Anspruch 
auf 2/5, also zwölf Arbeitstage, die 
auch sechs Wochen Jahresurlaub 
ergeben usw.

Wenn Sie keinen tariflichen Urlaubs­
anspruch haben, gilt das Bundes­
urlaubsgesetz:

Beispiel 2
Der Urlaubsanspruch von 24 Werk­
tagen bei einer 6-Tage-Woche (egal 
ob in Ihrem Betrieb nur an fünf 
Tagen pro Woche gearbeitet wird) 
ergibt vier Wochen Jahresurlaub.

Bei drei Arbeitstagen in der Woche 
haben Sie Anspruch auf 3/6 des 
Jahresurlaubs, also zwölf Urlaubs­
tage (vier Wochen Jahresurlaub), 
bei zwei Arbeitstagen pro Woche 
haben Sie Anspruch auf 2/6, also 
acht Arbeitstage, die wiederum vier 
Wochen Jahresurlaub ergeben.
Wenn Sie unregelmäßig viele Ar­
beitstage pro Woche arbeiten, muss 
ein Durchschnitt berechnet werden, 
der sich an der Urlaubshöhe der 
Vollzeitbeschäftigten orientiert.

Beispiel 3
Sie haben innerhalb eines Monats 
folgendermaßen gearbeitet:

Woche 1	 5 Tage
Woche 2	-
Woche 3	 2 Tage
Woche 4	 1 Tag

Das ergibt durchschnittlich 2 Ar­
beitstage pro Woche. Sie haben 
dann einen Urlaubsanspruch von 
2/5 des Urlaubsanspruchs einer 
vollzeitbeschäftigten Kraft. Diese 
Urlaubstage dürfen Sie so einsetzen, 
dass Sie z. B. wenn nur das Bundes­
urlaubsgesetz (s. Beispiel 2) gilt, Sie 
auf 4 Wochen Jahresurlaub kom­
men.

Die Urlaubsdauer darf wegen Krank­
heiten oder anderer Fehlzeiten, wie 
z. B. Mutterschutz, nicht gekürzt 
werden (Ausnahme: Elternzeit).

Wenn Sie im Urlaub krank werden, 
müssen Sie ein ärztliches Attest 
über die Arbeitsunfähigkeit vorle­
gen.

Auf den vollen Jahresurlaub haben 
Sie in der Regel Anspruch, wenn Sie 
eine 6-monatige „Wartezeit“ erfüllt 
haben, es sei denn, der Tarifvertrag 
sieht etwas anderes vor. Waren Sie 
über einen kürzeren Zeitraum be­
schäftigt, steht Ihnen anteiliger Ur­
laub zu. Endet Ihr Arbeitsverhältnis 
in der zweiten Jahreshälfte, haben 

Sie können 
tarifvertragliche Leistungen 

beanspruchen

Ihnen steht 
Erholungsurlaub zu



Sie Anspruch auf den vollen Jahres­
urlaub (§ 5 Bundesurlaubsgesetz).

Gehen Sie auf keinen Fall ohne die 
Zustimmung der Arbeitgeberin/ des 
Arbeitgebers in Urlaub, denn dann 
müssen Sie mit einer fristlosen Kün­
digung rechnen.

Auch geringfügig Beschäftigte ha­
ben Anspruch auf Lohnfortzahlung 
an Feiertagen (§ 2 Entgeltfortzah­
lungsgesetz, s. S. 42). Vorausset­
zung ist, dass Sie an diesem Tag 
hätten arbeiten müssen, wenn kein 
Feiertag gewesen wäre. Den An­
spruch auf Bezahlung haben Sie 
auch, wenn die anfallende Arbeit 
ersatzweise an einem anderen Tag 
geleistet wird.

 

Beispiel
regelmäßige Arbeitstage:
Donnerstag
Freitag
Samstag

Wenn Donnerstag ein Feiertag 
ist und Sie stattdessen Mittwoch, 
Freitag und Samstag arbeiten, dann 
müssen Sie Lohn für alle vier Tage 
erhalten.

Arbeit auf Abruf (KapovAz = kapa­
zitätsorientierte variable Arbeitszeit) 
findet im Alltag recht häufig statt, 
z. B. im Gaststättenbereich, wenn 
Beschäftigte witterungs-/ saison­
abhängig eingesetzt werden oder 
wenn unerwartete Arbeitsspitzen 
eintreten.

Die meisten Beschäftigten wissen 
nicht, dass in § 12 des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes Mindeststan­
dards festgelegt sind, die in einem 
Arbeitsvertrag geregelt sein müs­
sen. So muss die Vereinbarung eine 
bestimmte Dauer der wöchentlichen 
und täglichen Arbeitszeit festle­
gen. Ist dies nicht der Fall, gilt eine 
Arbeitszeit von 20 Stunden als ver­
einbart.

Das bedeutet in der Praxis, dass 
Sie immer dann nachträglich einen 
Lohnanspruch über Ihre tatsäch­
lich geleistete Arbeit hinaus haben, 
nämlich eine Aufstockung auf 20 
Arbeitsstunden, wenn Sie weniger 
als 20 Stunden gearbeitet und einen 
den Stunden entsprechenden Lohn 
erhalten haben.

Darüber hinaus gilt, dass die Ar­
beitgeberin/ der Arbeitgeber die 
Arbeitsleistung für mindestens drei 
Stunden in Anspruch nehmen und 
damit bezahlen muss. Wurden Sie 
kürzere Zeit eingesetzt, dann haben 
Sie trotzdem einen Zahlungsan­
spruch.

Von dieser gesetzlichen Rege­
lung kann allerdings durch Tarif­
vertrag abgewichen werden. Auf 
einen solchen Tarifvertrag kann im 
Arbeitsvertrag auch für nicht tarif­
lich gebundene Parteien verwiesen 
werden.

Für die Praxis bedeutet das: Wenn 
– wie so oft – nur ein mündlicher 
Arbeitsvertrag vorliegt, gelten die 
gesetzlichen Mindeststandards, d. h. 
Sie können nachträglich eine erhöh­
te Zahlung verlangen, solange der 
Anspruch noch nicht verjährt oder 
der Anspruch bei Geltung eines Ta­
rifvertrages verfallen ist.

Der Feiertag muss 
bezahlt werden

Arbeit 
auf Abruf



Alle Beschäftigten haben das glei­
che Recht auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall für sechs Wochen, 
also auch alle geringfügig Beschäf­
tigten (s. Anhang).

Ihren Anspruch müssen Sie geltend 
machen, indem Sie dem Betrieb un­
verzüglich Ihre Arbeitsunfähigkeit 
und deren voraussichtliche Dauer 
mitteilen. Dauert die Arbeitsunfä­
higkeit länger als drei Tage, müssen 
Sie spätestens am darauffolgenden 
Arbeitstag eine ärztliche Beschei­
nigung über das Bestehen und die 
voraussichtliche Dauer der Arbeits­
unfähigkeit vorlegen. Der Betrieb ist 
allerdings dazu berechtigt, die Vor­
lage der ärztlichen Bescheinigung 
früher zu verlangen.

Da Sie als geringfügig Beschäftig­
te(r) meist nicht selbst Mitglied ei­
ner gesetzlichen Krankenkasse sind 
(Familienversicherte z. B. sind nicht 
selbst Mitglied), erhalten Sie kei­
ne ärztliche „gelbe Krankmeldung“, 
sondern eine einfache Beschei­
nigung, die für Sie kostenlos sein 
sollte.

Entgeltfortzahlung können Sie auch 
für den Fall einer Kur zur medizini­
schen Vorsorge oder Rehabilitation 
beanspruchen, sofern diese ärztlich 
verordnet ist und stationär in einer 
entsprechenden Klinik oder Ein­
richtung durchgeführt wird. Hierfür 
müssen Sie dem Betrieb den Zeit­
punkt und die Dauer der Kur mittei­
len sowie eine ärztliche Bescheini­
gung und die Bewilligung durch den 
Sozialleistungsträger vorlegen.

Als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber 
bekommen Sie im Regelfall 80 % 
der Kosten für die Lohnfortzahlung 
aufgrund der gezahlten Umlage er­
stattet.

Alle geringfügigen Beschäftigungs­
verhältnisse unterliegen der gesetz­
lichen Unfallversicherungspflicht. 
Unfallversicherungsschutz besteht 
auch für die im Privathaushalt be­
schäftigten Personen. Nur enge 
Verwandte, die im Haushalt unent­
geltlich arbeiten, sind grundsätzlich 
nicht gesetzlich unfallversichert. 
Genauere Informationen erhalten Sie 
hier:

Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband Hannover
Am Mittelfelde 169
30519 Hannover

Postfach 810361
30503 Hannover

&#xf2a0; 	 0511- 8707-0
	 info@guvh.de
 	 http://www.guvh.de

 

Haben Sie also bei der Arbeit oder 
auf dem Hin- oder Heimweg einen 
Unfall, benachrichtigen Sie den Be­
trieb und den zuständigen Unfallver­
sicherungsträger.

Die Beiträge zur gesetzlichen Un­
fallversicherung (Berufsgenossen­
schaft) trägt alleine die Arbeitge­
berin bzw. der Arbeitgeber.

Wichtig:
Sie sind auch dann über die Be­
rufsgenossenschaft (= Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung) 
abgesichert, wenn keine Beiträge für 
Sie abgeführt wurden. Bei Schwarz­
arbeit muss die Arbeitgeberin bzw. 
der Arbeitgeber der Berufsge­
nossenschaft die Kosten für einen 
Arbeitsunfall erstatten (§ 110 Abs. 1a 
SGB VII).

Ihr Anspruch auf 
Lohnfortzahlung 

bei Krankheit

Versicherungsschutz 
bei einem Arbeitsunfall



Da Sie in der Regel nicht selbst Mit­
glied einer Krankenkasse sein wer­
den, haben Sie in diesem Fall auch 
keinen Anspruch auf Kinderkran­
kengeld. Die Arbeitgeberin bzw. der 
Arbeitgeber muss Sie jedoch unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts „für 
eine verhältnismäßig nicht erhebli­
che Zeit“ von der Arbeit freistellen, 
wenn Sie Ihr Kind unter zwölf Jahren 
wegen einer Erkrankung betreuen 

müssen. Das ergibt sich aus § 616 
BGB. In einem Urteil des Bundes­
arbeitsgerichts (5 AZR 392/78) 
wird von einem Zeitraum von fünf 
Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen. 
Lassen Sie sich von der Kinderärztin 
bzw. dem Kinderarzt eine Beschei­
nigung darüber ausstellen, dass Ihr 
Kind wegen einer Erkrankung be­
treut werden muss, und geben Sie 
diese im Betrieb ab.

Auch als geringfügig Beschäftig­
te stehen Sie unter dem Schutz 
des Mutterschutzgesetzes, in dem 
zwingende Schutzvorschriften für 
Mutter und Kind festgelegt sind. Es 
würde den Rahmen dieser Broschü­
re sprengen, auf Fragen des Mut­
terschutzes vertieft einzugehen, nur 
so viel:

•	 Sie genießen einen besonderen 
Kündigungsschutz.

•	 Werdende Mütter dürfen nicht 
mit schweren körperlichen 

Arbeiten und Tätigkeiten be­
schäftigt werden, bei denen sie 
schädlichen Einwirkungen aus­
gesetzt sind oder die bestimmte 
körperliche Belastungen verur­
sachen.

•	 Es gibt Schutzfristen vor und 
nach der Entbindung.

•	 Sie haben Anspruch auf Mutter­
schaftsgeld.

•	 Sie haben Anspruch auf Eltern­
geld und Elternzeit.

Falls für Sie ein Beschäftigungsver­
bot während der Schwangerschaft 
ausgesprochen wurde, erhalten Sie 
„Mutterschutzlohn“ in der Regel in 
Höhe Ihres Nettoverdienstes. Die 
Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber 
bekommt diesen übrigens von der 
Minijob-Zentrale erstattet. 

Falls für Sie ein Beschäftigungsver­
bot während der Schwangerschaft 
ausgesprochen wurde, erhalten Sie 
„Mutterschutzlohn“ in der Regel in 
Höhe Ihres Nettoverdienstes. Die 
Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
bekommt diesen übrigens von der 
Minijob-Zentrale erstattet.

Sind Sie nicht selbst Mitglied einer 
gesetzlichen Krankenkasse (z. B. 
über den Ehemann familienver­
sichert oder privat krankenversi­
chert) und entfällt Ihnen wegen der 
Schutzfristen Ihr Arbeitsentgelt aus 
einer geringfügigen Beschäftigung, 
steht Ihnen dennoch ein Mutter­
schaftsgeld in Höhe von insgesamt 
höchstens 210 Euro zu. Um dieses 
Mutterschaftsgeld zu erhalten, 
müssen Sie einen Antrag stellen. Die 
entsprechenden Unterlagen - An­
tragsformular und Bescheinigung 
über eine Beschäftigung - finden 
sie im Internet unter www.bundes­
amtsozialesicherung.de. Senden Sie 
diese Unterlagen und ein Zeugnis 
über den voraussichtlichen Ent­
bindungstermin – wenn Ihr Antrag 
vor der Geburt gestellt wird – oder 

andernfalls eine vom Standesamt 
ausgestellte Geburtsbescheinigung 
Ihres Kindes an das Bundesamt für 
Soziale Sicherung (siehe Adresse 
unter Seite 41).
Der Antrag kann auch unter 
www.bundesamtsozialesicherung.de 
online gestellt werden.
 
Wichtig: 
Sind Sie während der Elternzeit 
geringfügig beschäftigt und sind Sie 
weiter ein eigenständiges Mitglied 
in einer gesetzlichen Krankenkasse 
und nicht in der Familienversiche­
rung versichert, dann erhalten Sie 
von Ihrer Krankenkasse Ihren durch­
schnittlichen kalendertäglichen 
Nettoverdienst als Mutterschafts­
geld während der gesamten Mut­
terschutzzeit und, wenn Sie mehr 
als 390 EUR verdienen, noch einen 
Zuschuss des Arbeitgebers/ der 
Arbeitgeberin zum Mutterschaftsgeld.

Nach einem Urteil des Bundesar­
beitsgerichts (10 AZR 552/91) darf 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld we­
gen Abwesenheit aufgrund des Mut­
terschutzes nicht gekürzt werden. 
Einer Angestellten wurden diese 
Leistungen zugesprochen, obwohl 
sie in dem entsprechenden Jahr 
wegen Krankheit, Mutterschutz und 
Erziehungsurlaub (heute entspricht 
dies der Elternzeit) lediglich an vier 
Tagen gearbeitet hatte. Anders lau­
tende tarifvertragliche Regelungen 
sind aber zulässig.

Lohnfortzahlung, wenn 
Ihr Kind krank wird

Ihr Recht bei 
einer Schwangerschaft



Das Kündigungsschutzgesetz gilt 
für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Betrieb, also auch 
für Sie. Voraussetzung ist allerdings, 
dass Sie mindestens sechs Mo­
nate bei Ihrer Arbeitgeberin bzw. 
bei Ihrem Arbeitgeber beschäftigt 
sind und dass der Betrieb mehr als 
zehn Beschäftigte hat. Teilzeitkräfte 
werden bei der Ermittlung der Be­
schäftigtenzahl nur mit abgestuften 
Anteilen mitgerechnet. Wenn Sie vor 
dem 31.12.2003 eingestellt wurden, 
gilt das Kündigungsschutzgesetz für 
Sie bereits, wenn der Betrieb mehr 
als fünf Beschäftigte hat.

Kündigungsfristen gelten auch 
unabhängig vom Kündigungs­
schutzgesetz: Für alle Beschäftigten 
gelten die gleichen gesetzlichen 
Kündigungsfristen. Es kann grund­
sätzlich mit einer vierwöchigen 
Frist zum 15. oder Letzten eines 
Kalendermonats gekündigt werden, 
längere Kündigungsfristen gelten 
für die Arbeitgeberin/ den Arbeit­
geber nach einer mehr als zweijäh­
rigen Betriebszugehörigkeit. Diese 
erhöhen sich nach zwei Jahren auf 
einen Monat, nach fünf Jahren auf 

zwei Monate jeweils zum Monatsen­
de. Sollten Sie noch länger beschäf­
tigt sein, erkundigen Sie sich nach 
den dann gültigen Kündigungsfri­
sten.

In der Probezeit kann ein Arbeits­
vertrag generell mit 14-Tage-Frist 
gekündigt werden.

Sollten Sie in einem Kleinbetrieb 
beschäftigt sein, der weniger als 20 
Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 
hat (Auszubildende werden hierbei 
nicht gezählt, Teilzeitbeschäftigte 
in abgestuften Anteilen), dann kann 
die Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber 
durch Einzelvertrag mit Ihnen eine 
kürzere Kündigungsfrist vereinba­
ren. Vier Wochen dürfen dabei aber 
nicht unterschritten werden. Eben­
falls durch ausdrücklichen Vertrag 
kann mit vorübergehend (bis zu drei 
Monaten) beschäftigten Aushilfs­
kräften eine kürzere Kündigungsfrist 
vereinbart werden.

In Tarifverträgen können andere Fri­
sten festgelegt sein, die dann vor­
rangig gelten.

Die Kündigung muss schriftlich 
erfolgen. Mündliche Kündigungen 
oder Kündigungen per Email sind 
unwirksam.

Besonderen Kündigungsschutz ha­
ben Sie, wenn Sie schwanger oder 
schwerbehindert sind. Die Arbeit­
geberin bzw. der Arbeitgeber darf 
Ihnen dann nur mit Zustimmung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde, d. h. 
des staatlichen Gewerbeaufsichts­
amtes Cuxhaven (bei Schwanger­
schaft) bzw. des Integrationsamtes 
Cuxhaven (bei Schwerbehinderung) 
kündigen. Die Adressen finden Sie 
im Anhang auf S.

Sie sollten bei einer Kündigung 
unverzüglich fachlichen Rat einholen 

und ggf. innerhalb von 3 Wochen 
Klage beim Arbeitsgericht einrei­
chen. Sie brauchen dafür keine 
anwaltliche Vertretung. Wenn Sie 
nicht wissen, wie Sie die Klage 
formulieren müssen, hilft Ihnen die 
Rechtsantragsstelle beim Arbeitsge­
richt kostenlos. Sollten Sie sich 
anwaltlich vertreten lassen, müssen 
Sie diese Kosten selbst tragen, auch 
wenn Sie den Prozess gewinnen.

Befristete Arbeitsverhältnisse laufen 
mit Fristablauf aus. Sie müssen nicht 
gekündigt werden. Unter bestimm­
ten Voraussetzungen kann eine 
mehrmalige Befristung auch unwirk­
sam sein. Dies wäre für Sie beson­
ders im Fall einer Schwangerschaft 
wichtig.

Sie können jederzeit ohne Angabe 
von Gründen kündigen, aber auch 
Sie sind zur Einhaltung der Kündi­
gungsfristen verpflichtet, da Sie sich 
sonst möglicherweise schadener­
satzpflichtig machen. Fristlos kön­
nen Sie nur kündigen, wenn ein 
„wichtiger“ Grund vorliegt. Vor 

diesem Schritt sollten Sie unbedingt 
rechtlichen Rat einholen. Besondere 
Kündigungsmöglichkeiten bestehen 
während der Schwangerschaft, der 
Schutzfrist nach der Geburt und 
während der Elternzeit.

Ihr Recht bei 
Kündigung

... durch 
Sie selbst



Wer „riestert“, hat Anspruch auf 
staatliche Förderung. Die Sparerin/ 
der Sparer erhält auf jeden Fall die 
Grundförderung in Höhe von 175 
EUR, sowie eine Kinderzulage für 
jedes Kind, für das man Kindergeld 
erhält, in Höhe von 300 EUR/ Jahr. 
Ist das Kind vor dem 01.01.2008 ge­
boren, beträgt die Zulage 185 EUR.

•	 Diese staatliche Förderung für 
Ihre private Rentenvorsorge kön­
nen Sie erhalten, wenn Sie

•	 versicherungspflichtig im Minijob 
beschäftigt sind

•	 oder Angehörige pflegen und 
dadurch rentenversichert sind

•	 oder einen Ehegatten bzw. eine 
Ehegattin haben, der bzw. die 
zum „förderfähigen Personen­
kreis“ gehört

•	 oder bei der Arbeitsagentur 
arbeitssuchend oder arbeitslos 
gemeldet sind

oder arbeitslos gemeldet sind und 
Leistungen nach SGB II (ALG II) 
nur deshalb nicht erhalten, weil Ihr 
Partner ein zu hohes Einkommen 
oder Vermögen hat. Achten Sie in 
diesem Fall darauf, dass Sie sich alle 
drei Monate bei der Arbeitsagentur 
melden und die Meldenachweise 
aufbewahren.

Da Sie wegen Ihres geringen Ver­
dienstes nur mit einer geringen 
staatlichen Rentenzahlung rechnen 
können, ist es für Sie umso wichti­
ger, zusätzlich privat vorzusorgen. 
Mit einem vergleichsweise geringen 
Eigenbeitrag können Sie die volle 
Förderung in Anspruch nehmen. 
Das lohnt sich besonders, wenn Sie 
Anspruch auf Kinderzulagen haben.

Als geringfügig Beschäftigte müs­
sen Sie nur einen Mindestbeitrag in 
Höhe von 60 EUR pro Jahr aufbrin­
gen.

 

Beispiel 1
Frau A hat keine Kinder, sie ist ge­
ringfügig beschäftigt. Als Förderung 
erhält sie für sich 175 EUR. Sie muss 
einen Mindestbeitrag von 60 EUR 
(pro Monat 5 EUR) bezahlen. Sie 
legt also 235 EUR an, von denen sie 
nur gut ein Viertel selbst bezahlen 
muss.

Beispiel 2
Frau B ist geringfügig beschäftigt 
und hat drei Kinder, die alle vor 
2008 geboren wurden. Ihr Mindest­
beitrag liegt bei 60 EUR. Zusätzlich 
erhält sie 175 EUR für sich und ins­
gesamt 555 EUR für die Kinder. Sie 
spart also im Jahr insgesamt 790 
EUR für ihre Altersvorsorge. Weni­
ger als ein Zehntel zahlt sie aus der 
eigenen Geldbörse.

Beispiel 3
Frau C ist geringfügig beschäftigt 
und hat zwei Kinder. Eines ist vor, 
eines ist nach 2008 geboren. Ihr 
Mindestbeitrag liegt bei 60 EUR im 
Jahr. Zusätzlich erhält sie 175 EUR 
für sich und insgesamt 485 EUR für 
die Kinder. Sie spart also im Jahr 
insgesamt 720 EUR für ihre Alters­

vorsorge. Nur ein Zwölftel muss sie 
selbst aufbringen.

Auf diese Förderung sollten Sie 
nicht verzichten! Falls Sie später ein­
mal den Eigenbeitrag nicht aufbrin­
gen können, können Sie aussetzen, 
ohne den Vertrag zu kündigen.

Welches für Sie das günstigste An­
gebot ist, können Sie zum Beispiel 
in der Zeitschrift „Finanztest“ der 
Stiftung Warentest (in den meisten 
Bibliothekslesesälen kostenlos ein­
sehbar) nachlesen oder gegen eine 
geringe Gebühr bei der Verbrau­
cherzentrale erfragen.

Leider können wir in dieser Bro­
schüre nicht auf alle Regelungen zur 
Riester-Rente eingehen. Informatio­
nen erhalten Sie z. B. beim Finanz­
amt oder in den meisten Geldinsti­
tuten.

Steuern und Beiträge 
im Minijob



Wenn Sie bereits in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind 
(familienversicherte Hausfrauen, 
-männer, Schülerinnen und Schüler, 
Studierende oder Rentnerinnen/ 
Rentner, freiwillig Versicherte), muss 
die Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber 
13 % Ihres Arbeitsentgelts an Ihre 
Krankenkasse abführen. Eine Gegen­
leistung erhalten Sie dafür nicht. Für 
Sie entstehen keine Ansprüche, da 
Sie ja bereits Krankenversicherungs­
schutz haben. Ein Anspruch auf 
Krankengeld oder Kinderkranken­
geld entsteht ebenfalls nicht.

Wenn Sie privat krankenversichert 
sind (z. B. Beamtinnen, Beamte, 

Selbstständige), muss kein Kran­
kenversicherungsbeitrag entrichtet 
werden.

Tipp:
Wenn Sie Mitglied in einer privaten 
Krankenversicherung oder freiwil­
liges Mitglied in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung sind und gerne 
Pflichtmitglied in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung werden wol­
len, sollten Sie sich einen „Midijob“ 
(s. u.) suchen, es reichen 451 Euro 
Monatsverdienst. Sie können dann 
mit einem geringen Beitrag die volle 
Leistung der gesetzlichen Kranken­
versicherung erhalten.

Wenn eine Firma Pleite macht, ist in 
den Geldbörsen ihrer Beschäftigten 
schon längst Ebbe. Denn unregel­
mäßige oder ausbleibende Ge­
halts- bzw. Lohnzahlungen gehören 
fast immer zu den Vorboten einer 
Firmeninsolvenz. Doch die Betrof­
fenen müssen neben dem Verlust 
des Arbeitsplatzes nicht auch noch 
ausstehende Gehaltszahlungen für 
zurückliegende Zeiten in Kauf neh­
men.

Alle, die wegen Zahlungsunfähig­
keit des Betriebes den ihnen zuste­
henden Lohn nicht erhalten haben, 
haben Anspruch auf Insolvenzgeld 
von der Agentur für Arbeit, also 
auch die geringfügig Beschäftigten. 
Der Arbeitgeber/ die Arbeitgeberin 
bezahlt hierfür einen kleinen Beitrag 
an die Minijob-Zentrale.

Das Insolvenzgeld sichert den Ge­
halts- oder Lohnanspruch für die 
letzten drei Monate des Arbeitsver­
hältnisses vor Eröffnung des Insol­
venzverfahrens. Dies gilt auch dann, 
wenn der Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Mas­
se abgewiesen wird oder – falls ein 

Insolvenzverfahren mangels Mas­
se offensichtlich nicht in Betracht 
kommt – wenn die Betriebstätigkeit 
vollständig beendet wird. Gezahlt 
wird das Insolvenzgeld in Höhe des 
geschuldeten Nettoarbeitsentgelts.

Wer bei der Insolvenz seiner Firma 
nicht zu kurz kommen will, der sollte 
spätestens innerhalb von zwei Mo­
naten zur Agentur für Arbeit gehen, 
um Insolvenzgeld zu beantragen.

Während des Insolvenzverfahrens 
beträgt die Kündigungsfrist für Ihr 
Arbeitsverhältnis maximal drei Mo­
nate.

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei 
der Agentur für Arbeit.

Sie können sich auch im Internet auf 
der Homepage der Bundesagentur 
für Arbeit umfangreich informieren: 
www.arbeitsagentur.de. Dort finden 
Sie unter anderem das Merkblatt 
und die Antragsvordrucke.

Beitrag ohne 
Gegenleistung in der 
Krankenversicherung

Der Betrieb 
ist insolvent



Minijobberinnen und Minijobber sind 
versicherungsfrei in der Arbeitslo­
senversicherung. Es fällt kein Beitrag 
an. Dafür können Sie aber auch kein 
Arbeitslosengeld erhalten, wenn Sie 

Ihren Minijob verlieren. Auch Kurz­
arbeitergeld ist eine Leistung der 
Arbeitslosenversicherung, die Sie im 
Minijob nicht erhalten können.

Wenn Sie in einem Privathaushalt 
geringfügig tätig sind, hat dies für 
Sie den Nachteil, dass Ihre Arbeit­
geberin/ Ihr Arbeitgeber nur einen 
Beitrag von 5 % zur Rentenver­
sicherung leisten muss. Wenn Ihr 
Beschäftigungsverhältnis ab dem 
01.01.2013 begonnen hat[4], sind Sie 
in der Rentenversicherung pflicht­
versichert. Einen Großteil des Beitra­
ges müssen Sie leider selbst bezah­
len: 13,6 % Ihres Verdienstes werden 
dafür abgezogen. 23,80 EUR sind 
Ihr Mindestbeitrag bei einem Ver­
dienst von 175 EUR.

Sie können sich von der Versiche­
rungspflicht befreien lassen. Damit 
verzichten Sie aber auf viele Vorteile 
(s. S. XX). Ob sich dies lohnt, erfah­
ren Sie beim Versicherungsamt, von 
den Versichertenältesten oder ande­
ren Stellen (Adressen im Anhang).

Beachten Sie:
Auch im Privathaushalt haben Sie 
die gleichen Rechte am Arbeitsplatz 
wie alle anderen Beschäftigten!

Es ist preiswert und bequem, jeman­
den im Haushalt legal zu beschäfti­
gen. Statt 31,51 % müssen nur 14,99 
% Abgaben (Stand Januar 2021) 
an die Minijob-Zentrale (Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See) als zentrale Einzugsstelle 
für die geringfügigen Beschäftigun­
gen abgeführt werden. Bei einem 
Einkommen von bis zu 450 EUR 
geschieht dies über den sogenann­
ten „Haushaltsscheck“. Die Beiträge 
werden dann entsprechend den 
Lohnangaben einfach vom Konto 
abgebucht. Alle Arbeitgeberver­
sicherungen sind damit abgegolten 
(gesetzliche Unfallversicherung, 
Lohnfortzahlung).

Den Haushaltsscheck erhalten Sie 
bei der Minijob-Zentrale (Adresse im 
Anhang). Auch einen Musterarbeits­
vertrag können Sie dort bekommen.

Für Minijobs in Privathaushalten 
ermäßigt sich die Einkommen­
steuer auf Antrag um 20 % der 
Aufwendungen der Arbeitgeberin/ 
des Arbeitgebers (max. 510 EUR im 
Jahr).
 
Warnhinweis:
Unangemeldete Beschäftigung im 
Privathaushalt kann teuer werden: 
Neben einem Bußgeld ist ein Ar­
beits- oder Wegeunfall Ihrer Haus­
haltshilfe ein großes finanzielles 
Risiko: Bei Schwarzarbeit muss die 
Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber 
der Berufsgenossenschaft die Kos­
ten für einen Arbeitsunfall erstatten 
(§ 110 Abs. 1a SGB VII).

Kein Beitrag = 
keine Leistung in der 

Arbeitslosenversicherung

Als Arbeitnehmerin 
oder Arbeitnehmer im 

Privathaushalt

Was muss die 
Arbeitgeberin bzw. 

der Arbeitgeber im Privat-
haushalt beachten?



Während die Minijobs allgemein be­
kannt sind, kennen nur ganz wenige 
die „Midijobs“, offiziell nennt man sie 
„Beschäftigung im Übergangsbe­
reich“. Früher war es so, dass auch 
bei einer nur unbedeutenden Über­
schreitung der Geringfügigkeits­
grenzen volle Sozialversicherungs- 
und Steuerpflicht anfiel. Es musste 
erheblich mehr verdient werden, 
um auch nur ein wenig mehr Geld 
netto zu bekommen. Das stellte sich 
als großes Hindernis heraus, wenn 
geringfügig Beschäftigte in einen 
sozialversicherungspflichtigen (Teil­
zeit-)Job wechseln wollten. Um die­
se Hürde abzumildern, hat man den 
Midijob erfunden, in der die Kosten­
belastung für die Arbeitnehmerin 
bzw. den Arbeitnehmer nur ganz 
allmählich auf die volle Beitragslast 
anwächst. Der Übergangsbereich 
beginnt bei 450,01 EUR und endet 
bei 1300 EUR, ab dann sind die vol­
len Sozialversicherungsbeiträge zu 
bezahlen.

Wenn das Monatseinkommen im 
Übergangsbereich liegt, muss die 
Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber 
die regulären halben Arbeitgeber­
beiträge abführen.

Für Beschäftigte reduzieren sich die 
Beiträge aber deutlich: Bei einem 
Einkommen von 460 EUR bezah­
len Sie nur rund 51 EUR statt rund 
95 EUR. Ihre Ersparnis beträgt also 
fast 43 EUR. Je mehr Sie verdienen, 
desto geringer ist die Ersparnis, ab 
1300 EUR müssen Sie den vollen 
Sozialversicherungsbeitrag bezah­
len.

In der gesetzlichen Krankenver­
sicherung und in der Arbeitslo­
senversicherung bleiben Ihnen im 
Übergangsbereich alle Leistungen 
erhalten. Die verminderten Renten­
versicherungsbeiträge im Über­
gangsbereich schmälern nicht Ihre 
Rente

Sonderzahlungen wie Weihnachts­
geld oder Urlaubsgeld werden bei 
der Ermittlung des regelmäßigen 
Monatslohnes berücksichtigt. Erhal­
ten Beschäftigte z. B. einen Lohn in 
Höhe der Geringfügigkeitsgrenze 
und zusätzlich ein 13. Monatsentgelt 
als Weihnachtsgeld, so kann Sozial­
versicherungspflicht eintreten. Son­
derzahlungen werden aber nur dann 
angerechnet, wenn sie entweder 
vertraglich vereinbart oder betriebs­
üblich regelmäßig gezahlt werden. 
Dies ist immer dann der Fall, wenn 
gleichartige Sonderzahlungen in 
mehreren aufeinander folgenden 
Jahren gezahlt werden.

Sozialversicherungspflicht tritt nicht 
ein, wenn eine Sonderzahlung (z. B. 
Erfolgsbeteiligung oder einmalige 
Leistungsprämie) nicht vertraglich 
vereinbart und auch nicht regelmä­
ßig gezahlt wurde.
Dreimal im Jahr darf es „mehr“ sein, 
z. B. dann, wenn Sie als Krankheits­
vertretung unvorhergesehen ein­
springen müssen, dann ist dieses 
Überschreiten der Sozialversiche­
rungsgrenzen unschädlich. Das Glei­
che gilt, wenn Sie bei einer zweiten 

Arbeitgeberin/ einem Arbeitgeber 
kurzfristig, d. h. für maximal drei Mo­
nate, ein zweites Arbeitsverhältnis 
eingehen.

Auch können Sie bei Schwankungen 
im Arbeitsanfall flexible Arbeits­
zeit-regelungen (z. B. Gleitzeit- oder 
Jahreszeitkonten) vereinbaren und 
so genannte Wertguthabenver­
einbarungen (z. B. Langzeit- oder 
Lebensarbeitszeitkonten) treffen. 
Hierfür gelten sehr spezielle Rege­
lungen. Auskünfte dazu erteilt die 
Minijob-Zentrale.

Und noch ein Tipp: Ihre Arbeitge­
berin/ Ihr Arbeitgeber kann Ihnen 
steuer- und sozialversicherungsfrei 
einen Zuschuss zur Unterbringung 
nicht schulpflichtiger Kinder in einer 
Kindertageseinrichtung geben (§ 
3, Nr. 33 Einkommensteuergesetz). 
Diesen Zuschuss können Sie auch 
ohne Probleme über die Grenze von 
450 EUR hinaus erhalten. Es könnte 
sich also lohnen, mit der Arbeitge­
berin/ dem Arbeitgeber zu verhan­
deln.

Steuer- und somit auch sozialabga­

„Midijob“ und 
„Übergangsbereich“

Vorsicht bei 
Überschreitung der 

Entgeltgrenze



benfrei sind weiter Sachleistungen 
wie z. B. ein Jobticket und u. U. auch 
ein Tankgutschein. Vielleicht wird 
Ihnen auch kostenfrei ein E-Bike zur 
Verfügung gestellt. Wichtig ist: Es 

darf kein Bargeld fließen und es gel­
ten Höchstgrenzen. Wenn dies für 
Sie in Frage kommt, informieren Sie 
sich am besten bei einer Steuerbera­
terin oder einem Steuerberater.

Seit vielen Jahren gibt es eine Form 
der betrieblichen Altersvorsorge, die 
üblicherweise nur bei sozialversiche­
rungspflichtigen Arbeitsverhältnis­
sen angewendet wurde – die sog. 
„Entgeltumwandlung“. Bei dieser 
Anlageform sparen die Beschäftig­
ten Sozialabgaben und Steuern. Für 
Minijobberinnen oder Minijobber 
scheint dieses Modell auf den ersten 
Blick uninteressant zu sein, weil für 
sie Sozialabgaben und Steuern 
pauschal abgeführt werden.

Da bei der Entgeltumwandlung das 
für Sozialabgaben usw. maßgebliche 
Einkommen um den Sparanteil 
direkt gekürzt wird, können Be­
schäftigte mit Minijob bis zu 260 

EUR im Monat für ihre Altersvorsor­
ge einsetzen und müssen/ können 
natürlich entsprechend mehr arbei­
ten. Es kommen auf diese Weise 
wirklich nennenswerte Summen 
zusammen, die im Alter als monat­
liche Rente ausgezahlt werden 
können.

Die Vorteile einer 
Entgeltumwandlung:
•	 Mehrarbeit über 450 EUR/ 

Monat ist zulässig, wenn dieser 
Mehrverdienst in einen entspre­
chenden Sparvertrag fließt

•	  Aufbau einer zusätzlichen 
Alterssicherung

•	 Das so angesparte Vermögen ist 
„Hartz-IV-fest“, d.h. wird bei der 

Die Einkommensgrenze 
überschreiten und 

gleichzeitig etwas für die 
Rente tun – wie geht das?

Berechnung des vorhandenen 
Vermögens nicht mitgerechnet 
und ist darüber hinaus pfän­
dungssicher

•	 Das so angesparte Vermögen 
kann nicht verfallen und gehört 
ausschließlich Ihnen

Darüber hinaus wurde 2018 ein 
neues Modell extra eingeführt, um 
Geringverdienenden, die nicht von 
einer Steuerersparnis profitieren 
können, den Einstieg in die betrieb­
liche Altersversorgung zu ermögli­
chen: Die Arbeitgeberin/ Der Arbeit­
geber kann vom sog. 
„BAV-Förderbetrag“ profitieren und 
zwischen 240 und 480 EUR im Jahr 
für Sie anlegen. Dafür gibt es dann 
einen staatlichen Zuschuss.

Was ist zu tun? Die Arbeitgeberin/ 
der Arbeitgeber lässt sich vom 
Steuerberatungsbüro oder der 
Hausbank beraten, welche Form der 
betrieblichen Altersvorsorge ge­
wählt werden soll. Wenn ihr/ ihm 
dies zu mühsam ist, weil es sich um 
einen kleinen Betrieb handelt, dann 
dürfen selbstverständlich auch Sie 

sich z. B. bei Stiftung Warentest 
Finanztest informieren und nach der 
günstigsten Gesellschaft suchen. 
Der Abschluss der betrieblichen 
Altersversicherung muss durch die 
Arbeitgeberin/ den Arbeitgeber 
erfolgen, die/ der dann auch die 
Beiträge direkt überweisen muss.

Und dann? Sie vereinbaren je nach 
Modell gemeinsam eine Erhöhung 
der Wochenarbeitszeit und der 
Gegenwert für diese Mehrarbeit 
wird ohne Abzüge in Ihre betrieb­
liche Altersversorgung eingebracht.



Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Ar­
beitgeber ist oft nicht bekannt, dass 
Sie ein Recht auf Urlaub, Lohnfort­
zahlung im Krankheitsfall etc. ha­
ben. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn Sie in einem Kleinbetrieb 
arbeiten. Dann sollten Sie diese Bro­
schüre ggf. an die Betriebsleitung 
weitergeben oder anregen, dass bei 
der Rechtsberatung des Betriebes 
nachgefragt wird.

Ist in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat, 
Personalrat oder eine Mitarbeiter­
vertretung vorhanden, wenden Sie 
sich an sie, um dort wegen Ihrer 
Forderungen Unterstützung zu be­
kommen.

In der Praxis kommt es leider gar 
nicht so selten vor, dass Arbeitge­
berinnen und Arbeitgeber verdeckt 
oder ganz unverhohlen offen mit 
dem Verlust Ihres Arbeitsplatzes 
drohen, wenn Sie die in dieser Bro­
schüre aufgeführten Minimalrechte 
aus dem Arbeitsvertrag fordern.

Wenn Sie gute Nerven haben, kön­
nen Sie auf Ihren Rechten beharren. 
Eine daraufhin erfolgende Kündi­

gung wäre wegen Verstoßes gegen 
das Maßregelungsverbot (§ 612a 
BGB) nichtig. Eine Arbeitgeberin 
bzw. ein Arbeitgeber darf nämlich 
Beschäftigte bei einer Maßnahme 
nicht benachteiligen, weil diese in 
zulässiger Weise ihr Recht ausüben.

Wenn Sie aber auf genau diesen 
Arbeitsplatz angewiesen sind, bleibt 
Ihnen nichts Anderes übrig, als von 
der Durchsetzung dieser Rechte ab­
zusehen, da Ihre Arbeitgeberin bzw. 
Ihr Arbeitgeber nur etwas warten 
muss, um Sie unter einem (anderen) 
Vorwand zu entlassen.

Ist jedoch irgendwann einmal - 
egal aus welchen Gründen - das 
Arbeitsverhältnis beendet, können 
Sie nachträglich im Rahmen der 
gesetzlichen Verjährungsfrist bzw. 
im Rahmen der tariflich geltenden 
Verfallsfrist rückwirkend alles ein­
fordern, was Ihnen trotz gesetzlicher 
bzw. tariflicher Vorschriften nicht 
gewährt worden ist.

Findet für Sie kein Tarifvertrag An­
wendung, gilt die gesetzliche Ver­
jährung von drei Jahren, d.h. Sie 

können noch bis zum 31.12.2021 
Forderungen aus dem Jahr 2018 
geltend machen. Ansprüche aus 
dem Jahr 2021 verjähren erst nach 
dem 31.12.2024.

Notieren Sie also genau, wann 
Sie wegen einer Erkrankung nicht 
arbeitsfähig waren oder für welche 
gesetzlichen Feiertage Sie keine 
Lohnfortzahlung erhielten. Urlaub 
können Sie nur für das laufende 
Kalenderjahr geltend machen, es sei 
denn, Sie konnten aus dringenden 
betrieblichen oder in Ihrer Person 
liegenden Gründen (z. B. Krankheit) 
den Urlaub nicht antreten. „Alten“ 
Urlaub können Sie auch dann gel­
tend machen, wenn Sie vergeblich 
(und beweisbar!) bezahlten Urlaub 
gefordert haben.

Können Sie bis zur Beendigung Ihres 
Arbeitsverhältnisses den bezahlten 
Urlaub nicht oder nicht vollständig 
nehmen, haben Sie einen finanziel­
len Abgeltungsanspruch.

Findet für Sie ein Tarifvertrag An­
wendung, können Sie Ihre Ansprü­
che rückwirkend nur im Rahmen 
der tarifvertraglichen Verfallsfristen 
geltend machen, die u.U. nur wenige 
Monate betragen. Informieren Sie 
sich bei der für Sie zuständigen Ge­
werkschaft.

Listen Sie alle Ihre Forderungen 
detailliert auf und machen Sie diese 

gegenüber Ihrer Arbeitgeberin 
bzw. Ihrem Arbeitgeber schriftlich 
geltend. Vergessen Sie dabei aber 
nicht zu prüfen, ob die gesetzliche 
bzw. tarifliche Kündigungsfrist ein­
gehalten wurde, möglicherweise 
steht Ihnen noch weiterer Lohn bzw. 
weiteres Gehalt zu.

Die Einhaltung des Mindestlohns 
wird durch die „Zollverwaltung, 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ 
kontrolliert. Bei Fragen können Sie 
sich an Ihr Hauptzollamt oder an die 
Mindestlohn-Hotline des Bundes­
arbeitsministeriums wenden (Adres­
sen im Anhang).

Von der Zollverwaltung kann aller­
dings nur der ganze Betrieb über­
prüft werden. Ihren persönlichen 
Anspruch auf Mindestlohn müssen 
Sie selbst –ebenso wie Ihre anderen 
Ansprüche auch– geltend machen. 
Für den Mindestlohn gelten aber 
keine arbeits- oder tarifvertraglichen 
Ausschlussfristen. Er ist nicht „ver­
wirkbar“. Sie müssen ihn nur vor Ab­
lauf der Verjährung einfordern.

Werden Ihre Forderungen nicht er­
füllt, können Sie beim Arbeitsgericht 
Klage einreichen. Sie brauchen dafür 
keine anwaltliche Unterstützung. 
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die 
Klage formulieren sollen, hilft Ihnen 
die Rechtsantragsstelle des Arbeits­
gerichts gebührenfrei.

Setzen Sie 
sich durch!



Sie brauchen keine Bedenken zu 
haben, Ihre Forderungen gericht­
lich durchzusetzen. Wenn Sie die 
in dieser Broschüre aufgeführten 
Minimalrechte einklagen, gehen 
Sie praktisch kein Kostenrisiko ein. 
Selbst wenn Sie möglicherweise 
in dem einen oder anderen Punkt 
verlieren, sind die Gerichtskosten 
nur gering. Die gegnerische Anwäl­
tin bzw. Anwalt müssen Sie in der 
ersten Instanz nie bezahlen, denn 
dies muss immer die Auftraggeberin 
bzw. der Auftraggeber – gleichgül­
tig, wer den Prozess gewinnt oder 
verliert. Ein Kostenrisiko bezüglich 
eines Anwaltshonorars gehen Sie 
also nur ein, wenn Sie selbst eine 
Anwältin bzw. einen Anwalt beauf­
tragen, es sei denn, Sie haben eine 
Rechtsschutzversicherung, die auch 
die Kosten des Arbeitsgerichts-ver­
fahrens trägt.

Sollten Sie Mitglied einer Gewerk­
schaft sein, wird von dort die 
Rechtsvertretung übernommen.



Gleichstellung im Ostkreis

Gleichstellungsbeauftragte 
Gemeinde Lilienthal
Christina Weiland
Rathaus Lilienthal
Zimmer 16

&#xf2a0;  	 04298-929-154
	 christina.weiland@lilienthal.de
 	 www.lilienthal.de/rathaus/
gleichstellung
 @GleichstellungStärken

Sprechzeiten: 
Mo, Di und Do von 8 bis 12 Uhr

Gleichstellungsbeauftragte zeigen 
auf kommunaler Ebene Benachteili­
gungen von Frauen* auf, entwickeln 
Lösungsmöglichkeiten und wirken 
darauf hin, dass in allen Lebens­
bereichen der Auftrag des Grund­
gesetzes „Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt“ erfüllt wird. Sie 
leisten vor Ort einen entscheiden­
den Beitrag zum Aufbau nachhalti­
ger gleichstellungspolitischer Struk­
turen in Deutschland.

Die Gleichstellungsbeauftragten 
werden nach außen für die Bürger*
innen und innerhalb der Gemeinde­

verwaltung für das Personal tätig.
Beispiele für interne Tätigkeiten:
•	 Beratung der Verwaltungsleitung 

in Gleichstellungsfragen
•	 Mitwirkung in Personalangele­

genheiten
•	 Mitwirkung am Gleichstellungs­

plan
•	 Beratung von Beschäftigten

 Beispiele für externe Tätigkeiten:
•	 Kooperation und Vernetzung für 

mehr Gleichberechtigung und 
Geschlechtergerechtigkeit

•	 Informations-, Beratungs- und 
Kulturangebote für die Bür­
ger*innen vor Ort

Gleichstellungsbeauftragte 
Gemeinde Grasberg
Evelin Meyer
Speckmannstr. 30
28879 Grasberg
 
&#xf2a0;  	 Gemeindebücherei 04208-3966
	 gleichstellungsbeauftragte@
grasberg.de 
 	 www.grasberg.de/gemeinde/
gleichstellungsbeauftragte
 @ GleichstellungStärken

Gleichstellungsbeauftragte 
Gemeinde Worpswede
Heike Grotheer
Rathaus Worpswede
Zimmer 20
Bauernreihe 1
27726 Worpswede

&#xf2a0;  	 01522 – 4334819
	 h.grotheer@gemeinde-
worpswede.de
 	 www.gemeinde-worpswede.de/
rathaus/gleichstellungsbeauftragte/
 @GleichstellungStärken

Sprechzeiten: 
Jeden 2. und 4. Montag im Mo­
nat von 15.30 Uhr–17.30 Uhr, sowie 
außerhalb dieser Zeiten nach Ab­
sprache

Perspektive Wiedereinstieg im 
Landkreis Osterholz
Bahnhofstr. 36
27711 Osterholz-Scharmbeck
&#xf2a0;  	 04791-9303627
	 perspektive-wiedereinstieg@
proarbeit-ohz.de
 	 www.perspektive-wiedereinstieg-
ohz.de
 @pweohz

Die Regionalstellen „Frau und Beruf“ 
beraten Sie in allen Fragen des be­
ruflichen Wiedereinstiegs, über Wei­
terbildungsmöglichkeiten, Chancen, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
vor allem, wenn Sie mehr als einen 
450 Euro-Job wollen.

Gewerkschaft ver.di
Die Gewerkschaft ver.di ist zustän­
dig für Beschäftigte aus den unter­
schiedlichsten Branchen, z.B. auch 
dem Einzelhandel. Etwa die Hälfte 
der Mitglieder von ver.di sind Frau­
en. Wenn Sie nicht genau wissen, ob 
ver.di die für Sie zuständige Gewerk­
schaft ist, rufen Sie einfach an und 
erkundigen Sie sich.

Ver.di Ortsgruppe Osterholz, Bezirk 
Nord-Niedersachsen

&#xf2a0;       	 0421 / 3301 111
	 service.nds-hb@verdi.de
	 www.bremen.verdi.de

HILFREICHE 
ADRESSEN



IG Bauen-Agrar-Umwelt (BAU)
Die IG Bauen-Agrar-Umwelt ist für 
Gebäudereinigerinnen da. Sie or­
ganisiert Gegenwehr und schafft 
Schutz.

In tariflichen und arbeitsrechtlichen 
Fragen beraten Sie 
IG Bauen-Agrar-Umwelt

Bezirksverband Bremen und Umzu
Emil-Waldmann-Str. 7
28195 Bremen

&#xf2a0;  	 0421- 33523 -0
	 bremen@igbau.de
	 www.weser-ems.igbau.de

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten
NGG Bremen
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen

&#xf2a0;  	 0421 / 160 395-0
	 region.bwe@ngg.net
	 www.ngg.net

Versicherungsamt
Osterholzer Str. 23
27711 Osterholz-Scharmbeck

&#xf2a0;  	 04791 930-2381 (Frau Intemann)
	 petra.intemann@landkreis-oster­
holz.de

Kostenlose Rentenberatung in der 
Gemeinde Lilienthal
Nach Terminabsprache bei
Bernd Rösner
&#xf2a0;  	 04298 - 699 45 49
	 berndroesner@t-online.de

oder bei
Michael Pelka
&#xf2a0;  	 04298 - 699 65 84
	 pelkamichael@aol.com

Agentur für Arbeit
Ritterhuder Str. 21
27711 Osterholz-Scharmbeck

&#xf2a0;  	 0800-4-5555-00
	 osterholz-scharmbeck@arbeits­
agentur.de
	 www.arbeitsagentur.de

Pro Arbeit
Bahnhofstr. 36
27711 Osterholz-Scharmbeck

&#xf2a0;  	 04791-930-3500
	 info@proarbeit.de
	 www.proarbeit.landkreis-oster­
holz.de

AOK vor Ort
Poststr. 15
27711 Osterholz-Scharmbeck

&#xf2a0;  	 04791-93200

	 AOK.Osterholz@nds.aok.de
	 www.aok.de

Finanzamt Osterholz
Pappstr. 2
27711 Osterholz- Scharmbeck

&#xf2a0;  	 04791-3020
	 Poststelle@fa-ohz.niedersach­
sen.de

Verbraucherzentrale Bremen e.V.
Altenweg 4
28195 Bremen

&#xf2a0; 	 0421-160777
	 info@vz-hb.de
	 www.verbraucherzentrale-
bremen.de

Arbeitsgericht Verden
Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 4
27283 Verden

&#xf2a0;  	 04231/28310
	 www.arbeitsgericht-verden.nie­
dersachsen.de

Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband Hannover
Am Mittelfelde 169
30519 Hannover

Postfach 810361
30503 Hannover

&#xf2a0; 	 0511- 8707-0
	 info@guvh.de
	 http://www.guvh.de

Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin
Postfach 17 02 02
44061 Dortmund

&#xf2a0;  	 0231 9071-0
	 poststelle@baua.bund.de
	 www.baua.de

Integrationsfachdienst IFD 
Landkreise Cuxhaven und Oster-
holz
Bahnhofstr. 93
27711 Osterholz-Scharmbeck

&#xf2a0;  	 04791 8078125
	 ifd@friedehorst.de

Bundesamt für Soziale Sicherung
Mutterschaftsgeldstelle
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn

&#xf2a0; 	 0228 619-1888
täglich von 9 bis 12 Uhr, donnerstags 
von 13 bis 15 Uhr
	 mutterschaftsgeldstelle@bvamt.
bund.de
(Kontaktaufnahme auch über Kon–
taktformular auf der Internetseite der 
Mutterschaftsgeldstelle möglich.)
	 www.mutterschaftsgeld.de



Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales
Tarifregister
Referat IIIa7
53107 Bonn

	 www.bmas.de/DE/Themen/Ar­
beitsrecht/Tarifvertraege/allgemein­
verbindliche-tarifvertraege.html
Minijob-Zentrale
Service-Center Cottbus

&#xf2a0;  	 0355-2902-70799
(Das Service-Telefon ist täglich 24 
Stunden erreichbar. Bei speziellen 
Fragen wird empfohlen, montags 
bis freitags zwischen 7:00 und 17:00 
Uhr anzurufen.)
	 minijob@minijob-zentrale.de
	 www.minijob-zentrale.de

Informationen zum Mindestlohn:
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS)
	 www.der-mindestlohn-wirkt.de
&#xf2a0;  	 (Mindestlohnhotline des BMAS) 
030/ 60 28 00 28

Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB)
	 www.dgb.de/schwerpunkt/min­
destlohn

Generalzolldirektion
Zentrale Auskunft
Postfach 10 07 61

01077 Dresden
 
Anfragen von Privatpersonen:
Zentrale Auskunft

&#xf2a0;  	 0351-44834-510
	 info.privat@zoll.de

Anhang
Nachweisgesetz in der Fassung vom 
11.08.2014 (Auszüge)

§ 2 Nachweispflicht
(1) Der Arbeitgeber hat spätestens 
einen Monat nach dem vereinbarten 
Beginn des Arbeitsverhältnisses die 
wesentlichen Vertragsbedingungen 
schriftlich niederzulegen, die Nieder­
schrift zu unterzeichnen und dem 
Arbeitnehmer auszuhändigen. In die 
Niederschrift sind mindestens auf­
zunehmen:

1.	 der Name und die Anschrift der 
Vertragsparteien,

2.	 der Zeitpunkt des Beginns des 
Arbeitsverhältnisses,

3.	 bei befristeten Arbeitsverhält­
nissen: die vorhersehbare Dauer 
des Arbeitsverhältnisses,

4.	 der Arbeitsort oder, falls der Ar­
beitnehmer nicht nur an einem 
bestimmten Arbeitsort tätig sein 
soll, ein Hinweis darauf, dass der 
Arbeitnehmer an verschiedenen 
Orten beschäftigt werden kann,

5.	 eine kurze Charakterisierung 
oder Beschreibung der vom 
Arbeitnehmer zu leistenden 
Tätigkeit,

6.	 die Zusammensetzung und die 
Höhe des Arbeitsentgelts ein­
schließlich der Zuschläge, der 
Zulagen, Prämien und Sonder­
zahlungen sowie anderer Be­
standteile des Arbeitsentgelts 
und deren Fälligkeit,

7.	 die vereinbarte Arbeitszeit
8.	 die Dauer des jährlichen Erho­

lungsurlaubs,
9.	 die Fristen für die Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses,
10.	  ein in allgemeiner Form gehalte­

ner Hinweis auf die Tarifverträge, 
Betriebs- oder Dienstvereinba­
rungen, die auf das Arbeitsver­
hältnis anzuwenden sind.

Der Nachweis der wesentlichen Ver­
tragsbedingungen in elektronischer 
Form ist ausgeschlossen.

Bundesurlaubsgesetz in der Fas­
sung vom 20.04.2013 (Auszüge)

§ 1 Urlaubsanspruch
Jeder Arbeitnehmer hat in jedem 
Kalenderjahr Anspruch auf bezahl­
ten Erholungsurlaub.

§ 3 Dauer des Urlaubs
(1) Der Urlaub beträgt jährlich min­
destens 24 Werktage.

§ 5 Teilurlaub
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des 
Jahresurlaubs für jeden vollen Mo­
nat des Bestehens des Arbeitsver­
hältnisses hat der Arbeitnehmer

a)  für Zeiten eines Kalenderjahrs, 
für die er wegen Nichterfüllung der 
Wartezeit in diesem Kalenderjahr 
keinen vollen Urlaubsanspruch er­
wirbt;
b)  wenn er vor erfüllter Wartezeit 



aus dem Arbeitsverhältnis ausschei­
det;
c)  wenn er nach erfüllter Wartezeit 
in der ersten Hälfte eines Kalender­
jahrs aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheidet.

Entgeltfortzahlungsgesetz in der 
Fassung vom 22.11.2019 (Auszüge)

§ 2 Entgeltzahlungen an Feiertagen

Für die Arbeitszeit, die infolge eines 
gesetzlichen Feiertages ausfällt, hat 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
das Arbeitsentgelt zu zahlen, das 
er ohne den Arbeitsausfall erhalten 
hätte. (...)

§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall

Wird ein Arbeitnehmer durch Ar­
beitsunfähigkeit infolge Krankheit 
an seiner Arbeitsleistung verhindert, 
ohne dass ihn ein Verschulden trifft, 
so hat er Anspruch auf Entgeltfort­
zahlung im Krankheitsfall durch den 
Arbeitgeber für die Zeit der Arbeits­
unfähigkeit bis zur Dauer von sechs 
Wochen. (...) Als unverschuldete Ar­
beitsunfähigkeit im Sinne des Abs. 
1 gilt auch eine Arbeitsverhinde­
rung, die infolge einer nicht rechts­
widrigen Sterilisation oder eines 
nicht rechtswidrigen Abbruchs der 
Schwangerschaft eintritt. Dasselbe 
gilt für einen Abbruch der Schwan­
gerschaft, wenn die Schwanger­

schaft innerhalb von zwölf Wochen 
nach der Empfängnis durch einen 
Arzt abgebrochen wird, die schwan­
gere Frau den Abbruch verlangt und 
dem Arzt durch eine Bescheinigung 
nachgewiesen hat, dass sie sich min­
destens drei Tage vor dem Eingriff 
von einer anerkannten Beratungs­
stelle hat beraten lassen.
Der Anspruch (...) entsteht nach 
vierwöchiger ununterbrochener 
Dauer des Arbeitsverhältnisses.

§ 4 Höhe des fortzuzahlenden Ar­
beitsentgelts

Für den in § 3 Abs. 1 bezeichneten 
Zeitraum ist dem Arbeitnehmer das 
ihm bei der für ihn maßgebenden 
regelmäßigen Arbeitszeit zustehen­
de Arbeitsentgelt fortzuzahlen.

§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
dem Arbeitgeber die Arbeitsun­
fähigkeit und deren voraussichtli­
che Dauer unverzüglich mitzutei­
len. Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger als drei Kalendertage, hat 
der Arbeitnehmer eine ärztliche 
Bescheinigung über das Bestehen 
der Arbeitsunfähigkeit sowie deren 
voraussichtliche Dauer spätestens 
an dem darauffolgenden Arbeitstag 
vorzulegen. Der Arbeitgeber ist be­
rechtigt, die Vorlage der ärztlichen 
Bescheinigung früher zu verlangen. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger 

als in der Bescheinigung angegeben, 
ist der Arbeitnehmer verpflichtet, 
eine neue ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen. (...) 

§ 9 Maßnahmen der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation

Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a 
und 6 bis 8 gelten entsprechend 
für die Arbeitsverhinderung infolge 
einer Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation, die 
ein Träger der gesetzlichen Ren­
ten-, Kranken- oder Unfallversiche­
rung, eine Verwaltungsbehörde 
der Kriegsopferversorgung oder 
ein sonstiger Sozialleistungsträger 
bewilligt hat und die in einer Einrich­
tung der medizinischen Vorsorge 
oder Rehabilitation durchgeführt 
wird. Ist der Arbeitnehmer nicht 
Mitglied einer gesetzlichen Kranken­
kasse oder nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, 
gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 
entsprechend, wenn eine Maßnahme 
der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation ärztlich verordnet 
worden ist und in einer Einrichtung

der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation oder einer vergleich­
baren Einrichtung durchgeführt 
wird.

Teilzeit- und Befristungsgesetz in 
der Fassung vom 22.11.2019 (Aus­
züge)
§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers

(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeit­
nehmer, dessen regelmäßige Wo­
chenarbeitszeit kürzer ist als die 
eines vergleichbaren vollzeitbe­
schäftigten Arbeitnehmers. (...)

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein 
Arbeitnehmer, der eine geringfügige 
Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 
1 des Vierten Buches Sozialgesetz­
buch ausübt.

§ 4 Verbot der Diskriminierung

(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeit­
nehmer darf wegen der Teilzeit­
arbeit nicht schlechter behandelt 
werden als ein vergleichbarer voll­
zeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es 
sei denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung recht­
fertigen. Einem teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt 
oder eine andere teilbare geldwerte 
Leistung mindestens in dem Umfang 
zu gewähren, der dem Anteil seiner 
Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines 
vergleichbaren vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers entspricht.

§ 12 Arbeit auf Abruf
 
(1) Arbeitgeber und Arbeitneh­



mer können vereinbaren, dass der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 
entsprechend dem Arbeitsanfall zu 
erbringen hat (Arbeit auf Abruf). 
Die Vereinbarung muss eine be­
stimmte Dauer der wöchentlichen 
und täglichen Arbeitszeit festlegen. 
Wenn die Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt 
eine Arbeitszeit von 20 Stunden 
als vereinbart. Wenn die Dauer der 
täglichen Arbeitszeit nicht fest­
gelegt ist, hat der Arbeitgeber die 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers 
jeweils für mindestens drei aufeinan­
der folgende Stunden in Anspruch 
zu nehmen. (2) Ist für die Dauer der 
wöchentlichen Arbeitszeit nach Ab­
satz 1 Satz 2 eine Mindestarbeitszeit 
vereinbart, darf der Arbeitgeber nur 
bis zu 25 Prozent der wöchentlichen 
Arbeitszeit zusätzlich abrufen. Ist 
für die Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 
eine Höchstarbeitszeit vereinbart, 
darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 
Prozent der wöchentlichen Arbeits­
zeit weniger abrufen. (3) Der Arbeit­
nehmer ist nur zur Arbeitsleistung 
verpflichtet, wenn der Arbeitgeber 
ihm die Lage seiner Arbeitszeit 
jeweils mindestens vier Tage im Vor­
aus mitteilt. (4) Zur Berechnung der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
ist die maßgebende regelmäßige 
Arbeitszeit im Sinne von § 4 Absatz 
1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
die durchschnittliche Arbeitszeit 
der letzten drei Monate vor Beginn 

der Arbeitsunfähigkeit (Referenz­
zeitraum). Hat das Arbeitsverhältnis 
bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
keine drei Monate bestanden, ist 
der Berechnung des Entgeltfortzah­
lungsanspruchs die durchschnitt­
liche Arbeitszeit dieses kürzeren 
Zeitraums zugrunde zu legen. Zeiten 
von Kurzarbeit, unverschuldeter 
Arbeitsversäumnis, Arbeitsausfällen 
und Urlaub im Referenzzeitraum 
bleiben außer Betracht. Für den 
Arbeitnehmer günstigere Regelun­
gen zur Berechnung der Entgelt­
fortzahlung im Krankheitsfall finden 
Anwendung. (5) Für die Berechnung 
der Entgeltzahlung an Feiertagen 
nach § 2 Absatz 1 des Entgeltfort­
zahlungsgesetzes gilt Absatz 4 
entsprechend. (6) Durch Tarifver­
trag kann von den Absätzen 1 und 
3 auch zuungunsten des Arbeitneh­
mers abgewichen werden, wenn der 
Tarifvertrag Regelungen über die 
tägliche und wöchentliche Arbeits­
zeit und die Vorankündigungsfrist 
vorsieht. Im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwendung der 
tariflichen Regelungen über die 
Arbeit auf Abruf vereinbaren.
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[1] Einen Musterarbeitsvertrag er­
halten Sie bei der Minijob-Zentrale 
(Adresse im Anhang).

[2] Am 1.Juli 2021 steigt der Min­
destlohn auf 9,60 Euro, zum 01. 
Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 
01. Juli 2022 auf 10,45 Euro.

[3] Für Beschäftigungsverhältnisse, 
die vor 2013 aufgenommen wurden, 
gelten andere Regelungen. Doch 
auch hier ist die volle Rentenversi­
cherung möglich. Ihre Arbeitgebe­
rin/ Ihr Arbeitgeber muss Sie dazu 
informieren oder erkundigen Sie 
sich bei der Minijob-Zentrale.

Für Beschäftigungsverhältnisse, die 
vor 2013 aufgenommen wurden, gel­
ten andere Regelungen. Doch auch 
hier ist die volle Rentenversicherung 
möglich. Ihre Arbeitgeberin/ Ihr 
Arbeitgeber muss Sie dazu infor­
mieren oder erkundigen Sie sich bei 
der Minijob-Zentrale.


